
Bekanntmachungen

n Bundesministerium fþr Gesundheit

[1540 A]Bekanntmachung
des Bundesausschusses

der ¿rzte und Krankenkassen
þber eine ¿nderung der Richtlinien

þber die Frþherkennung von Krebserkrankungen
(Krebsfrþherkennungs-Richtlinien)

Vom 21. Juni 2002

Der Bundesausschuss der ¿rzte und Krankenkassen hat in seiner
Sitzung am 21. Juni 2002 beschlossen, die Krebsfrþherkennungs-
Richtlinien in der Fassung vom 26. April 1976 (vgl. Bekannt-
machung vom 8. Oktober 1976, Beilage zum BAnz. Nr. 214 vom
11. November 1976), zuletzt geÐndert am 25. Mai 1994 (BAnz.
S. 9185), wie folgt zu Ðndern oder zu ergÐnzen:
1. Abschnitt A. Allgemeines wird wie folgt geÐndert:

Unter Punkt 1 Buchstabe a wird die Angabe „45. Lebensjahres“
durch die Angabe „50. Lebensjahres“ ersetzt.
Unter Punkt 1 Buchstabe b werden
— die Wörter „des Dickdarms,“ gestrichen und
— am Ende des Satzes der Punkt durch ein Komma ersetzt und

der Halbsatz „sowie des Rektums und des þbrigen Dickdarms
vom Beginn des 50. Lebensjahres an.“ eingefþgt.

Unter Punkt 3 wird der Teilsatz „und den Anlagen I bzw. II
zugrunde liegen“ gestrichen.

2. Abschnitt B. Frþherkennungsmaßnahmen bei Frauen wird wie
folgt geÐndert:
Unter Punkt 1 wird im dritten Absatz die Angabe „45. Lebens-
jahres“ ersetzt durch die Angabe „50. Lebensjahres“.
Punkt 3 wird wie folgt gefasst:
„3. Frþherkennungsuntersuchungen auf kolorektales Karzinom
a) Anspruchsumfang

Frauen haben von Beginn des 50. Lebensjahres an Anspruch
auf vertragsÐrztliche Maßnahmen zur Frþherkennung von
kolorektalen Karzinomen nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen.
Frauen haben von dem 50. Lebensjahr an bis zur Vollendung
des 55. Lebensjahres Anspruch auf die jÐhrliche Durchfþh-
rung eines Schnelltests auf okkultes Blut im Stuhl.
Ab dem 56. Lebensjahr haben Frauen Anspruch auf ins-
gesamt zwei Koloskopien zur Frþherkennung des kolorekta-
len Karzinoms:
— auf die erste Koloskopie ab dem 56. Lebensjahr und
— auf die zweite Koloskopie frþhestens zehn Jahre nach

Durchfþhrung der ersten Koloskopie.
Fþr eine optimierte Frþherkennung ist die Durchfþhrung der
ersten Koloskopie innerhalb des 56. Lebensjahres anzustre-
ben. Jede nach dem 65. Lebensjahr durchgefþhrte Koloskopie
zÐhlt als zweite Koloskopie.
Frauen ab dem 56. Lebensjahr, bei denen keine Koloskopie
oder keine zweite Koloskopie nach Ablauf von zehn Jahren
nach der ersten Koloskopie durchgefþhrt worden ist, haben
Anspruch auf die zweijÐhrliche Durchfþhrung eines Schnell-
tests auf okkultes Blut im Stuhl. Bei einem positiven Befund
des Schnelltests besteht ein Anspruch auf AbklÐrung durch
eine Koloskopie.

b) Beratung
Die Beratungen können von jedem an Krebsfrþherkennungs-
programmen teilnehmenden Arzt durchgefþhrt werden.
Der Arzt hat die Versicherte möglichst frþhzeitig nach Voll-
endung des 50. Lebensjahres einmalig þber das Gesamtpro-
gramm eingehend zu informieren. Er hat die Patientin dabei
þber Ziel und Zweck des Programms zur Frþherkennung des
kolorektalen Karzinoms zu beraten.
Möglichst bald nach Vollendung des 55. Lebensjahres soll
die Versicherte eine weitere Beratung (zweite Beratung)
erhalten, die insbesondere folgende Inhalte umfasst:
— HÐufigkeit und Krankheitsbild
— Ziele und zugrunde liegende Konzeption der Frþherken-

nungsuntersuchungen
— EffektivitÐt (SensitivitÐt, SpezifitÐt) und Wirksamkeit der

jeweiligen Frþherkennungsuntersuchungen
— Nachteile (Belastungen, Risiken) der jeweiligen Frþh-

erkennungsuntersuchungen
— Vorgehensweise bei einem positiven Befund.
Bei der zweiten Beratung hÐndigt der Arzt der Versicherten
das Merkblatt des Bundesausschusses der ¿rzte und Kran-
kenkassen zur Darmkrebsfrþherkennung aus. Der Arbeits-
ausschuss „PrÐvention“ des Bundesausschusses der ¿rzte
und Krankenkassen ist berechtigt, ¿nderungen am Merkblatt
vorzunehmen, deren Notwendigkeit sich aus der praktischen
Anwendung ergibt, soweit dadurch das Merkblatt nicht in
seinem wesentlichen Inhalt verÐndert wird.

c) Der Schnelltest
Der Schnelltest auf okkultes Blut im Stuhl darf nur mit sol-
chen Testprodukten durchgefþhrt werden, die nach ihrer
Empfindlichkeit einheitliche und untereinander vergleich-
bare Untersuchungsergebnisse gewÐhrleisten. Die dafþr
nach dem jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft
maßgebenden Kriterien stellt die KassenÐrztliche Bundesver-
einigung nach Anhörung von SachverstÐndigen fest.
Der Test kann von jedem auch sonst an Krebsfrþherken-
nungsprogrammen teilnehmenden Arzt durchgefþhrt wer-
den.
Der Test auf okkultes Blut im Stuhl kann unabhÐngig von
den þbrigen Krebsfrþherkennungsuntersuchungen gemÐß
den Abschnitten A und B der Richtlinien durchgefþhrt wer-
den.

d) Die Koloskopie
Koloskopische Leistungen zur Frþherkennung des kolorekta-
len Karzinoms dþrfen nur von ¿rzten erbracht werden, wel-
che zum Fþhren der Gebietsbezeichnung „Facharzt fþr
Innere Medizin“ berechtigt sind und þber die Fachkunde
„Sigmoido-Koloskopie in der Inneren Medizin“ verfþgen
oder zum Fþhren der Schwerpunktbezeichnung „Gastroente-
rologie“ berechtigt sind sowie von ¿rzten, die zum Fþhren
der Gebietsbezeichnung „Facharzt fþr Chirurgie“ und nach



dem fþr sie maßgeblichen Weiterbildungsrecht zur Durch-
fþhrung von Koloskopien und koloskopischen Polypekto-
mien berechtigt sind.
Der koloskopierende Arzt muss außerdem berufsrechtlich
und aufgrund seiner apparativen Ausstattung in der Lage
sein, eine ambulante therapeutische Intervention (Polypek-
tomie) durchzufþhren. Die Polypektomie soll in medizinisch
indizierten FÐllen wÐhrend der screening-koloskopischen
Untersuchung erfolgen.
Er muss eine geeignete Notfallausstattung vorhalten.
Die PatientenaufklÐrung zur Koloskopie und zur PrÐmedika-
tion erfolgt mindestens 24 Stunden vor dem Eingriff. Die
Patientin ist dabei auch darþber aufzuklÐren, dass die ambu-
lante Polypektomie noch wÐhrend der screening-koloskopi-
schen Untersuchung durchgefþhrt werden soll, wenn sie
medizinisch indiziert ist.
Durchfþhrungsvoraussetzung ist die Patientenvorbereitung,
die die Information þber seine Mitwirkung und die geeig-
neten Maßnahmen zur Darmreinigung umfassen soll.
Ein aktueller Gerinnungswert (Quickwert) und ein kleines
Blutbild mþssen vorliegen.
Es ist eine vollstÐndige, hohe Koloskopie durchzufþhren.
Der die Koloskopie durchfþhrende Arzt hat, vor allem nach
durchgefþhrten Interventionen, eine Ðrztliche Nachbeobach-
tung und Nachsorge der Patientin sicherzustellen.

e) Dokumentation
Die Koloskopie ist durch eine Bilddokumentation nach-
zuweisen, aus der die VollstÐndigkeit ihrer Durchfþhrung
hervorgeht.
Die Frþherkennungskoloskopie ist gemÐß dem Musterbe-
richtsvordruck 1 (Anlage III) zu dokumentieren.
Die vollstÐndige Dokumentation nach den AbsÐtzen 1 und 2
ist Voraussetzung fþr die AbrechnungsfÐhigkeit der Frþh-
erkennungsmaßnahme.
Die Dokumentationen nach Absatz 3 werden in den Kassen-
Ðrztlichen Vereinigungen gesammelt und zum Zwecke der
Evaluation ausgewertet.

f) Evaluation
Das Darmkrebsfrþherkennungsprogramm wird evaluiert.
Dabei verstÐndigen sich die KassenÐrztliche Bundesvereini-
gung und die SpitzenverbÐnde der Krankenkassen þber Art
und Umfang der Evaluation und ihre Veröffentlichung.“

Unter Punkt 5 Buchstabe a
— werden nach den Worten „und deren Ergebnisse werden“ die

Worte „— mit Ausnahme der Koloskopie —“ eingefþgt und
— wird die Angabe „Anlage 1“ durch die Angabe „Anlage I“

ersetzt.
3. Abschnitt C. Frþherkennungsmaßnahmen bei MÐnnern wird

wie folgt geÐndert:
Im einleitenden Abschnitt werden nach den Worten „Krebs-
erkrankungen des“ die Worte „Rektums und des þbrigen“ einge-
fþgt.
Unter Punkt 1 werden vor den Worten „Abtasten der Prostata“
die Worte „Digitale Untersuchung des Rektums und“ gestrichen.
Punkt 2 wird wie folgt gefasst:
„2. Frþherkennungsuntersuchungen auf kolorektales Karzinom
a) Anspruchsumfang

MÐnner haben vom Beginn des 50. Lebensjahres an
Anspruch auf vertragsÐrztliche Maßnahmen zur Frþherken-
nung von kolorektalen Karzinomen nach Maßgabe der fol-
genden Bestimmungen.
MÐnner haben von dem 50. Lebensjahr an bis zur Vollendung
des 55. Lebensjahres Anspruch auf die jÐhrliche Durchfþh-
rung eines Schnelltests auf okkultes Blut im Stuhl.
Ab dem 56. Lebensjahr haben MÐnner Anspruch auf ins-
gesamt zwei Koloskopien zur Frþherkennung des kolorekta-
len Karzinoms:
— auf die erste Koloskopie ab dem 56. Lebensjahr und
— auf die zweite Koloskopie frþhestens zehn Jahre nach

Durchfþhrung der ersten Koloskopie.
Fþr eine optimierte Frþherkennung ist die Durchfþhrung der
ersten Koloskopie innerhalb des 56. Lebensjahres anzustre-
ben. Jede nach dem 65. Lebensjahr durchgefþhrte Koloskopie
zÐhlt als zweite Koloskopie.
MÐnner ab dem 56. Lebensjahr, bei denen keine Koloskopie
oder keine zweite Koloskopie nach Ablauf von zehn Jahren
nach der ersten Koloskopie durchgefþhrt worden ist, haben
Anspruch auf die zweijÐhrliche Durchfþhrung eines Schnell-
tests auf okkultes Blut im Stuhl. Bei einem positiven Befund
des Schnelltests besteht ein Anspruch auf AbklÐrung durch
eine Koloskopie.

b) Beratung
Die Beratungen können von jedem an Krebsfrþherkennungs-
programmen teilnehmenden Arzt durchgefþhrt werden.
Der Arzt hat den Versicherten möglichst frþhzeitig nach
Vollendung des 50. Lebensjahres einmalig þber das Gesamt-
programm eingehend zu informieren. Er hat den Patienten
dabei þber Ziel und Zweck des Programms zur Frþherken-
nung des kolorektalen Karzinoms zu beraten.
Möglichst bald nach Vollendung des 55. Lebensjahres soll
der Versicherte eine weitere Beratung (zweite Beratung)
erhalten, die insbesondere folgende Inhalte umfasst:
— HÐufigkeit und Krankheitsbild
— Ziele und zugrunde liegende Konzeption der Frþherken-

nungsuntersuchungen
— EffektivitÐt (SensitivitÐt, SpezifitÐt) und Wirksamkeit der

jeweiligen Frþherkennungsuntersuchungen
— Nachteile (Belastungen, Risiken) der jeweiligen Frþh-

erkennungsuntersuchungen
— Vorgehensweise bei einem positiven Befund.
Bei der zweiten Beratung hÐndigt der Arzt dem Versicherten
das Merkblatt des Bundesausschusses der ¿rzte und Kran-
kenkassen zur Darmkrebsfrþherkennung aus. Der Arbeits-
ausschuss „PrÐvention“ des Bundesausschusses der ¿rzte
und Krankenkassen ist berechtigt, ¿nderungen am Merkblatt
vorzunehmen, deren Notwendigkeit sich aus der praktischen
Anwendung ergibt, soweit dadurch das Merkblatt nicht in
seinem wesentlichen Inhalt verÐndert wird.

c) Der Schnelltest
Der Schnelltest auf okkultes Blut im Stuhl darf nur mit sol-
chen Testprodukten durchgefþhrt werden, die nach ihrer
Empfindlichkeit einheitliche und untereinander vergleich-



bare Untersuchungsergebnisse gewÐhrleisten. Die dafþr
nach dem jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft
maßgebenden Kriterien stellt die KassenÐrztliche Bundesver-
einigung nach Anhörung von SachverstÐndigen fest.
Der Test kann von jedem auch sonst an Krebsfrþherken-
nungsprogrammen teilnehmenden Arzt durchgefþhrt wer-
den.
Der Test auf okkultes Blut im Stuhl kann unabhÐngig von
den þbrigen Krebsfrþherkennungsuntersuchungen gemÐß
den Abschnitten A und C der Richtlinien durchgefþhrt wer-
den.

d) Die Koloskopie
Koloskopische Leistungen zur Frþherkennung des kolorekta-
len Karzinoms dþrfen nur von ¿rzten erbracht werden, wel-
che zum Fþhren der Gebietsbezeichnung „Facharzt fþr
Innere Medizin“ berechtigt sind und þber die Fachkunde
„Sigmoido-Koloskopie in der Inneren Medizin“ verfþgen
oder zum Fþhren der Schwerpunktbezeichnung „Gastroente-
rologie“ berechtigt sind sowie von ¿rzten, die zum Fþhren
der Gebietsbezeichnung „Facharzt fþr Chirurgie“ und nach
dem fþr sie maßgeblichen Weiterbildungsrecht zur Durch-
fþhrung von Koloskopien und koloskopischen Polypekto-
mien berechtigt sind.
Der koloskopierende Arzt muss außerdem berufsrechtlich
und aufgrund seiner apparativen Ausstattung in der Lage
sein, eine ambulante therapeutische Intervention (Polypek-
tomie) durchzufþhren. Die Polypektomie soll in medizinisch
indizierten FÐllen wÐhrend der screening-koloskopischen
Untersuchung erfolgen.
Er muss eine geeignete Notfallausstattung vorhalten.
Die PatientenaufklÐrung zur Koloskopie und zur PrÐmedika-
tion erfolgt mindestens 24 Stunden vor dem Eingriff. Der
Patient ist dabei auch darþber aufzuklÐren, dass die ambu-
lante Polypektomie noch wÐhrend der screening-koloskopi-
schen Untersuchung durchgefþhrt werden soll, wenn sie
medizinisch indiziert ist.
Durchfþhrungsvoraussetzung ist die Patientenvorbereitung,
die die Information þber seine Mitwirkung und die geeig-
neten Maßnahmen zur Darmreinigung umfassen soll.
Ein aktueller Gerinnungswert (Quickwert) und ein kleines
Blutbild mþssen vorliegen.
Es ist eine vollstÐndige, hohe Koloskopie durchzufþhren.
Der die Koloskopie durchfþhrende Arzt hat, vor allem nach
durchgefþhrten Interventionen, eine Ðrztliche Nachbeobach-
tung und Nachsorge des Patienten sicherzustellen.

e) Dokumentation
Die Koloskopie ist durch eine Bilddokumentation nach-
zuweisen, aus der die VollstÐndigkeit ihrer Durchfþhrung
hervorgeht.
Die Frþherkennungskoloskopie ist gemÐß dem Musterbe-
richtsvordruck 1 (Anlage III) zu dokumentieren.
Die vollstÐndige Dokumentation nach den AbsÐtzen 1 und 2
ist Voraussetzung fþr die AbrechnungsfÐhigkeit der Frþh-
erkennungsmaßnahme.
Die Dokumentationen nach Absatz 3 werden in den Kassen-
Ðrztlichen Vereinigungen gesammelt und zum Zwecke der
Evaluation ausgewertet.

f) Evaluation
Das Darmkrebsfrþherkennungsprogramm wird evaluiert.
Dabei verstÐndigen sich die KassenÐrztliche Bundesvereini-
gung und die SpitzenverbÐnde der Krankenkassen þber Art
und Umfang der Evaluation und ihre Veröffentlichung.“

Unter Punkt 4 Buchstabe a werden nach den Worten „und deren
Ergebnisse werden“ die Worte „— mit Ausnahme der Kolosko-
pie —“ eingefþgt.

4. Abschnitt D. Kriterien fþr Schnelltests auf okkultes Blut im
Stuhl wird aufgehoben.

5. Abschnitt E. Anspruchsberechtigung wird wie folgt geÐndert:
In der ¼berschrift wird Buchstabe „E.“ ersetzt durch Buchstabe
„D.“.
Unter Punkt 1 werden nach den Worten „Vorlage der Kranken-
versichertenkarte“ die Worte „oder eines Behandlungsauswei-
ses“ gestrichen.

6. Abschnitt F. Inkrafttreten und Weiterfþhrung bisheriger Maß-
nahmen wird wie folgt geÐndert:
In der ¼berschrift wird Buchstabe „F.“ ersetzt durch Buchstabe
„E.“

7. Folgende Anlage III wird eingefþgt:



Anlage III
Dokumentationsbogen zur prÐventiven Koloskopie



8. Folgendes Merkblatt wird angefþgt:
Merkblatt zur Darmkrebsfrþherkennung
Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,
frþh erkannt heißt meist besser heilbar. Auch der Dickdarm- bzw.
Enddarmkrebs (der Arzt spricht von kolorektalen Karzinomen),
der in Deutschland die zweithÐufigste Krebstodesursache ist, hat
durch Frþherkennung viel von seinem bisherigen Schrecken einge-
bþßt.
Das neu konzipierte Programm zur Frþherkennung kolorektaler
Karzinome bietet nunmehr mit dem zusÐtzlichen Angebot der
Darmspiegelung (Koloskopie) die Chance, bereits Vorstufen von
Krebs zu entdecken und zu entfernen, sodass Krebs gar nicht mehr
erst entstehen muss.
Es werden ab jetzt zwei verschiedene Untersuchungsmethoden der
Frþherkennung angeboten. Vielleicht haben Sie sogar schon davon
gehört bzw. haben schon eine mitgemacht.
Der Papierstreifentest (Okkultblut-Test)
Hierbei wird der Stuhlgang þber drei Tage auf minimale, mit dem
Auge nicht sichtbare Blutspuren untersucht. Sie mþssen zu Hause
eine kleine Stuhlprobe auf einen vorgefertigten Teststreifen (den
Sie vorher von Ihrem Arzt erhalten) aufbringen und diese dann in
Ihrer Arztpraxis abgeben. Das Labor kann dann selbst kleinste Blut-
beimengungen im Stuhl feststellen, was auf einen möglichen Dick-
darmkrebs hinweisen kann.
Womit wir bereits beim Problem wÐren: Der Papierstreifentest ist
nicht perfekt. Blutspuren im Stuhl können viele Ursachen haben,
wie z. B. Blutungen aus HÐmorrhoiden (ein positiver Test ist
jedoch selbst bei blutenden HÐmorrhoiden meist ein Hinweis auf
eine andere Blutung im Magen-Darm-Bereich und nicht auf die
HÐmorrhoiden). Und manchmal zeigt der Test nach dem Verzehr
von bestimmten Nahrungsmitteln (z. B. manchen Gemþsearten,
Fleisch) und Medikamenten (Eisentabletten, Aspirin, Vitamin C
etc.) fÐlschlicherweise die gleiche Reaktion wie bei Blutspuren an,
obwohl kein Blut im Stuhl ist.
Ein negativer Test, d. h. kein Blutnachweis im Stuhl, ist auch kein
sicherer Beweis, dass kein Dickdarmkrebs vorliegt, denn ein
Tumor kann, muss aber nicht immer bluten.
Daher sollten Sie wissen: Auch mit einem unauffÐlligen Testergeb-
nis gilt es, auf AuffÐlligkeiten beim Stuhlgang zu achten — ins-
besondere auf sichtbare Blutspuren —, aber auch auf neu aufgetre-
tenen Durchfall oder Verstopfung. Dann sollten Sie Ihren Arzt auf-
suchen.
Trotzdem bleibt diese einfache Testart eine sinnvolle Einrichtung
zur unkomplizierten, aber eben auch störanfÐlligen Frþherkennung
eines Dickdarmkrebses. Vorausgesetzt, man hÐlt sich an den jÐhr-
lichen Turnus ab dem 50. Lebensjahr.
Statistiken haben gezeigt, dass — bei jÐhrlicher Teilnahme —,
gemessen þber einen Zeitraum von 10 Jahren, bei jedem dritten
Teilnehmer ein positives Testergebnis zu finden ist. Positives Test-
ergebnis heißt, dass Blut im Stuhl festgestellt wurde. Das heißt
aber nicht zwangslÐufig, dass Darmkrebs die Ursache dafþr ist.
Meist sind es andere Dinge — siehe oben —, die zu einem solchen
Befund fþhren. Dennoch muss in einem solchen Fall eine Darm-
spiegelung zur AbklÐrung durchgefþhrt werden. Meistens stellt
sich dann heraus, dass kein Darmkrebs vorliegt und alles in Ord-
nung ist.
Ab dem Alter von 55 Jahren nimmt die HÐufigkeit von Darmkrebs
deutlich zu. Der Papierstreifentest mit seiner SchwÐche, nicht
jeden Krebs zu entdecken, kommt diesem erhöhten Risiko nur
ungenþgend nach. Die Krankenkassen bieten dazu eine genauere,
deutlich verlÐsslichere Frþherkennungsmethode an: die Darmspie-
gelung (Koloskopie).
Die Darmspiegelung (Koloskopie)
Diese Art der Frþherkennung umfasst eine genaue und vollstÐn-
dige Untersuchung des gesamten Dickdarms, wobei sogar sehr
frþhe Vorstadien (die sog. Polypen) eines möglichen Dickdarm-
krebses festgestellt und entfernt werden können. Es dauert mindes-
tens 5 bis 10 Jahre, bis aus Polypen Krebs entstehen kann. Bis zum
Wachstum des Dickdarmkrebses und erstem Auftreten von
Beschwerden können dann nochmals bis zu 10 Jahre vergehen.
Darum reicht auch eine Darmspiegelung alle 10 Jahre, um eine
mögliche Krebsentwicklung rechtzeitig zu erkennen. Bereits wÐh-
rend der Untersuchung lassen sich alle Vor- und Frþhstadien rest-
los abtragen: Hier kann dann kein Krebs mehr entstehen.
Diese hohe Sicherheit hat leider auch ihre Kehrseite. Die Unter-
suchung ist unangenehm und manchmal schmerzhaft.
Das Untersuchungsinstrument, ein Koloskop, ist ein dþnner bieg-
samer Schlauch und wird in Ihren After eingefþhrt und im Darm
Stþck fþr Stþck hochgefþhrt. An der Spitze des Schlauchs befindet
sich eine Art winzige „Kamera“, mit der Ihr Arzt den gesamten
Darm schrittweise untersuchen kann. Mit einer kleinen Schlinge
können die bereits genannten Polypen bei der Untersuchung
unkompliziert entfernt werden.
SelbstverstÐndlich muss Ihr Darm fþr diese Untersuchung voll-
stÐndig entleert sein. Dazu mþssen Sie eine Woche vor der Unter-
suchung auf schwere Kost verzichten und einen Tag vor der Unter-
suchung ein Abfþhrmittel einnehmen. Ein Einlauf kurz vor der
Untersuchung ist nur dann notwenig, wenn Ihr Darm nicht restlos
entleert ist. Hier kommt es also auf Ihre gute Vorbereitung und
Mitarbeit an.
Wie Sie sich denken können, birgt die Darmspiegelung natþrlich
ein gewisses Risiko. Das Untersuchungsinstrument kann manch-
mal leichte Blutungen erzeugen. In ganz, ganz seltenen FÐllen
kann es zu lebensbedrohlichen, mitunter tödlichen Komplikatio-
nen, wie dem Durchstechen des Darms, kommen. Fachleute schÐt-
zen dieses Risiko mit 1:10 000 ein. Im Vergleich zum Risiko, ohne
Frþherkennung an Darmkrebs zu sterben, ist dies ein kleines Risi-
ko. Denn ab einem Alter von 55 Jahren betrÐgt das Risiko, in den
nÐchsten 25 Jahren an einem Darmkrebs zu sterben, 1:33, also eine
von 33 Personen stirbt daran.



¼bersicht þber die von den Krankenkassen angebotenen
Darmkrebsfrþherkennungsuntersuchungen:

Alter Art Turnus Vorteil Nachteil

50—54 Papier-
streifentest

jÐhrlich einfache, un-
komplizierte
Handhabung

geringe Sicher-
heit, mit dem
Alter steigendes
Restrisiko

ab 55 Papier-
streifentest
nur, wenn das
Koloskopie-
angebot nicht
in Anspruch
genommen
wird

2-jÐhrlich einfache, un-
komplizierte
Handhabung

nicht blutende
oder kleine Kar-
zinome werden
möglicherweise
nicht erfasst;
(Falsch-)positive
Ergebnisse mþs-
sen auch durch
eine Darmspiege-
lung abgeklÐrt
werden

ab 55 Darm-
spiegelung

zweite
Kolo-
skopie
10 Jahre
nach der
ersten

sehr große
Sicherheit,
Entfernung
der Vorstufen
von Darm-
krebs

aufwendige, eher
unangenehme
Untersuchung

SelbstverstÐndlich ist es Ihnen þberlassen, welche Art der Frþh-
erkennung Sie ab dem 55. Lebensjahr wÐhlen. Lassen Sie sich
hierzu nochmals in allen Einzelheiten von Ihrem Hausarzt ausfþhr-
lich beraten. Wichtig ist nur, dass Sie þberhaupt die Chance ergrei-
fen, Darmkrebs frþh erkennen oder erst gar nicht entstehen zu las-
sen.
Generell gilt natþrlich, dass Sie jede Art von Darmbeschwerden
oder Blut im Stuhlgang auf dem direkten Weg Ihrem Arzt mitteilen,
unabhÐngig von den oben beschriebenen Möglichkeiten der Frþh-
erkennung.
Die ¿nderung der Richtlinien tritt am 1. Oktober 2002 in Kraft.
Köln, den 21. Juni 2002

Bundesausschuss
der ¿rzte und Krankenkassen

Der Vorsitzende
J u n g


